
Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meine Mitgliedschaft im BSC 1990 Laufdorf e.V.

Beginn der Mitgliedschaft:..............................................................

Vorname, Name ............................................................................

Straße, PLZ, Ort ............................................................................

E-Mail-Adresse:
.......................................................................................................

Telefon .........................................Geburtsdatum..........................

Mitgliedschaft aktiv passiv

Für aktive Mitglieder wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Die Höhe des
Beitrags richtet sich nach der gültigen Beitragsordnung (siehe Rückseite).

Unterschrift....................................................................................

Hiermit ermächtige ich den Verein den Beitrag von meinem Konto bei der

.................................................................. BLZ ...........................

Konto-Nr.: .......................................... abzubuchen.

Schöffengrund, den .....................................................................

Unterschrift .................................................................................

Beitragsordnung (gültig ab 1. April 2011)

Mitgliedsbeitrag

Aufnahmegebühr für Aktive

Erwachsene 4,00 € monatlich
Ehepaare und eheähnliche je 3,00 € monatlich
Partnerschaften
Jugendliche bis 18 Jahre 2,50 € monatlich

Erwachsene Einzelpersonen 50,00 €
Ehepaare und eheähnliche 85,00 €
Partnerschaften
Jugendliche von 16 - 18 Jahre,
Schüler, Auszubildende und Studenten 25,00 €
Jugendliche unter 16 Jahren frei

Erwachsene 40,00 €
Jugendliche bis 18 Jahre im 1. Jahr 10,00 €

im 2. Jahr 15,00 €
ab dem 3. Jahr 20,00 €

Das Startgeld für Kreis-, Gau- und Landesmeisterschaften
wird den Schützen/-innen in voller Höhe weiterbelastet. Das Startgeld
für Deutsche Meisterschaften, bei Schülern und Jugendlichen auch für
Landesmeisterschaften, sowie die Kosten für Ehrennadeln übernimmt
der Verein.

Der Mitgliedsbeitrag und die Trainingsgebühr wird halbjährlich zum
1.1. Und 1.7. erhoben.
Die Aufnahmegebühr ist bei Eintritt fällig.
Im Eintrittsjahr werden jeweils Halbjahresbeiträge erhoben.
Die Meisterschaftsgebühren werden beim jeweils nächsten
Fälligkeitstermin eingezogen.

Trainingsgebühren jährlich

Meisterschaftsgebühren (Halle und FITA)

Fälligkeiten


